
ßechtspreehung:
Wi chti g e U rtei I e für Sp ortseh ützen

Gebühren für die Kontrolle
det Aufbewahrung
Während in Baden-Würnemberg e in F l icken-

teppich an Gebührenregelungen besteht  und
jede Gemeinde andere Grundlagen und Be-

träge hat, ist im Land Brandenburg im Ge-

bührengesetz vom 7. Juli 2009 ein Satz von
75 Euro für die Prüfung nach ! 36 Abs. 3 Waf-

fengesetz vorgesehen.  Hierzu l iegt  nun e ine

erste Entscheidung des Verwaltungsgerichts

Potsdam vor ,  d ie d ie Gebührenerhebung für

rechtens erklärt.
Der Antragsteller hatte gegen den - sofort

vo l lz iehbaren -  Gebührenbescheid Wider-

spruch e ingelegt  und e inen Antrag auf  Aus-

setzung der Vollziehung bei Gericht gestellt.

Dieses vorläufige Rechtsschutzverfahren

blieb iri der ersten Instanz erfolglos. Zu-

nächst führte das Gericht aus, aus der Be-

gründung des Gesetzes lägen die Kontrollen
im öffentl ichen Interesse, für den Landes-
gesetzgeber bestehe keine Bindung. Die Prü-
fung sei  dem Pf l ichtenkre is  des Er laubnis-
inhabers zuzurechnen,  denn s ie erbr ingt  den
Nachweis seiner  Zuver läss igkei t  und Eig-
nung.  lm Übr igen sei  d ie Höhe der  Gebühr
auch n icht  unverhäl tn ismäßig.
(VG Potsdam. Beschluss vom22.  März 2011 -

vG 3 L 2/11)

Anmerkung
Diese Entscheidung ist nicht rechtskräftig,
Beschwerde ist eingelegt. Das Gericht setzt
sich mit bemerkenswerter Leichtigkeit über
den Wi l len des Gesetzgebers,  der  deut l ich in
der  Begründung zum Ausdruck gekommen
ist ,  h inweg.  Sodann z ieht  es e ine Paral le le
zu dem ,,Bedürfnis-Urteil" des Bundesver-

waltungsgerichts von 2009, das festgestellt
hatte, dass die Regelüberprüfung jedenfalls

auch im lnteresse des Er laubnis inhabers am
Behaltendürfen der Waffen l iege und deswe-
gen d ie Gebühr rechtens sei .  Dies verkennt
den grundlegenden Unterschied zur  ver-
dachtsunabhängigen Kontro l le ,  da insowei t
ausschließlich öffentl iche lnteressen der
Sicherheit betroffen sind; hierfür dürfen aber
keine Gebühren erhoben werden (wie auch
bei Polizeikontrollen nicht). Trotz dieser Nie-
derlage in erster Instanz sollte jeder Betrof-
fene Widerspruch gegen e inen Gebühren-
bescheid e in legen und d ie Behörde darum
bi t ten,  im Hinbl ick auf  das anhängige Verfah-
ren zunächst  n icht  über  den Widersoruch
zu entscheiden.  I


